
DER BUNDESl\UNISTER 
FÜR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

~aen .. am 12. Juni 1978 
Zl. 10.001/10 - Parl/78 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlarl1ent 
1017W I E N 

"1~1SJAB 

19i8 115" '1 6 
zu1cf13JJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage,Nr. 1813/J-NR/78, 

betreffend die neue Ausschreibung des Postens des General­

direktors der österreichlschen Na.tionalbibliothek, die 

die Abgeordneten Dr. GRUBER, Dr. BUSEK und Genossen am 

17. April 1978 an mich rich:t;e-ten, beehre ich mich wie folgt 

zu beant",orten: 

" ad 1) 

In dem von der Ausschreibungskonunission abgegebenen Gutachten 

über die Bewerbungen für die Funktion des Generaldirektors 

'der österreichischen Nationalbibliothek sind gute Grliride ent­

hal·t.en, die eine neuerliche Ausschreibung dieser Funktion 

geboten erscheinen ließen. ~lelche Gründe dies sind bekannt­

zugeben, verbietet die gesetzliche Bestirrauung des §8 Ausschrei­

bungsgesetz, BGB1.Nr. 700/1974. Eine neuerliche Ausschreibung 

stellt daher ä(~(l Versuch dar, durch eine nochmalige öffentliche 

.Ausschreibung angesichts der überragenden Bedeutung der 

österreichischen Nationalbibiiothek als Eüner Einrichtung von 

Weltrang und Welt.geltung den bestmöglichen Kandidaten für die 

Leitung zu finden. Eine Aufgabe, die als Pflicht für den 

verar.-!::v·1ortlichenBundesmini.ster. angesehen werden muß, dies 

umso mehr, wenn man die Geschichte der österreichischen 

Nat.ionalbiblio·thek und die Leitungspersönlichkeiten durch 

die Ja.hrhunder·te ihres Bestandes vor Augen hat. 

1815/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 5

www.parlament.gv.at



- 2 -

Im ZusarnInenhang mit der gegenständlichen Fragestellung sei 

auf die ErläuterungüIl zum Ausschreibungsgesetz (748 der 

Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII.GP) hingewiesen, wonach dieses Bundesgesetz die Aufgabe 

hat, !laie Öffentlichkeit in ·transparenter Form über die 

Ausschreibung bestimmter, zur Besetzung vorgesehener Funktionen 

des öffentlichen Dienstes in Kenntnis zu setzen. Jeder Staats­

bürger, der die an die Bekleidung dieser Funktionen geknüpften 

Bedingungen erfüllt, soll durch ihre öffentliche Ausschrei.bung 

in die Lage versetzt \"erden, sich UII1 eine dieser Funktionen 

be\i;erben zu kömren • 11 

Und weiters fUhren die Erläuterungen aus: II 
•••• Die einzurichtende 

(Ausschreibungs) Kommissio~l. ist ein Hilfsorgan für den Leiter 

der Obersten Dienstbehörde, in deren Wirkungsbereich die 

Verlei.h1.lng der Funktion wirksam ~verden soll. Der Leiter, der 

für die Verleihungen in seinem Bereich die volle rechtliche 

und polit.ische Verantwortung zu übcrner..men hat, soll durch das 

Gutachter. der KOlnmission nicht gebunden oder .in seiner Entscheidungs-· 

fl::eihei t auf sonstige Weise eingeschrElnkt \v.arden •.•. 11 

Im übrigen darf auf die weiteren, sehr deutlichen Ausführungen 

in den Erläuterungen venviesen \vcrden. 

Außerordentlich zu bedauern ist die Tatsache, daß die Gesetzes­

pflicht des § ades Ausschreibungsgesetzes., wonach "Bevlerbungs­

g'esuche und deren Auswertungen vertraulich zu behandeln sind~' 

und darüber :tstrengstes stillschweigen zu beobachten ist", 

verletzt wurde. Ich habe dies i!l anderem Zusammenhang bereits 

öffentlich erklärt und möchte - ohne die gesetzlich gebotene 

Vertraulichkeit zu verletzen - lediglich feststellen, daß die 

i.r ... der Frage zum Ausdruck kommende Dars teIlung unzutreffend ist • 

Wrie dem .Ausschreibungste.xt zu entnehmen ist, ist. es unzu'creffend, 

daß die neue Ausschreibung so abgefaßt wäre, "daß auch Personen, 

die keine unmittelbare Berufspraxis im Bibliothekswesen haben, 

sich iL"'U ·den Post.en des Generaldirektors derösterreichischen 

Nationalbibliothek bewerben k6nnen~" 

. 'i 
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Zutreffend ist vielmehrj daß als Anstellungserfordernis neben 

dem Abschluß eines Universitätsstudiums die erfolgreich 

abgelegte Prüfung für den Dienstzweig "Höherer Bibliotheksdienst" 

bzvi. der Nachweis gleichwertiger Kenntnisse verlang'\: wird. 

Gerade die Geschichte der traditionsreichen österreichischen 

Nationalbibliothek weist nach, daß dieses Institut mit 

seinen zahlreichen Sammlungen als bibliothekarische und als 

v-lissenschaftliche Einrichtung immer der tt-Jissenschaft nichi; nur 

verpflichtet war, sondern auch zahlreiche berühmte und 

hervorragende Wissenschafter und Gelehrte zu den Leitern 

ihres Hauses zählteo 

So führte der Oberstkämmerer in seiner ausführlichen Begründung 

in dem Vortrag an den Kaiser anläßlich der Besetzung der 

Leitung der Österreich ischen Nationalbibliothek im Jahre 1899 

folgendes aus: 

liEs ginge, 'schon mit Hinblick auf -die jahrhundertealten 
Traditionen der Hofbibliothek, füglich nicht an, auf die St~lle, 
wo ein Conrad Celtis, Hugo Blotius, Peter Lambecius, 
Gerhard unc1Gott.f:rted van Swieten, Adam von Bartseh, 
Ignaz von Hosel, Hünch-Bellinghausen, Hartei, Zeißberg (und 
ich füge die Namen Aeneas Syl'irius Piccolomini, Georg von Peuerbach, 
Conrad Celtis, Johann CuspiniQn, Welfgang Lazius, 
Sebastian Tengnagel, Wilhelm Rechberger, Franz Kollar von Kereszten, 
Bernhard Freiherr von Jenis::::h, Josef I>1.aximilian Graf von 
~enczyn-Ossolinski, Ernst Ritter von Birk, Josef von Karabacek, 
Josef Bick und Josef Leopold ~tumlnvoll hinzu) gev?irkt, einen 
Fuhct:ionär zu berufen, der lediglich das Technische des 
Bibliothekswesens beherrschte, ohne doch den fUr die erfolgreiche 
Erfüllung seiner Pflichten unerläßlichen Uberblick über die 
verschiedenen Gebiete menschlichen Wissens, und nach außen den 
entsprechenden Rang in der wissenschaftlichen Welt, zu besitzen. 
Auf. dieses letztere Moment mußte auch deshalb besonders geacht.et· 
werden, weil sich unter den Beamten der Hofbibliothek selbst solche . 
von profunder Gelehrsamkei':: und umfassender wissenschaftlicher . 
Bildung befinden, welche die Bestellung einer ihnen in dieser 
Beziehung untergeordneten Kraft als Director mit Recht als eine 
Zurückset.zung empfinden müßten. 11 

Was die Berufslaufbahn der Leiter der Österreichischen 

NationalbJbl j.othek ~erri rf-t. I?he sie mi f: de:r' J~eitun<?" 0 :leser 

Einrichtung betraut werden, so vleist sie neben 13 bibliothekarischen 

Fac~~ännern folgendes Bild auf: 
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Sechs Hofbeamte, vier Ä~zte (kaiserliche Leibärzte), zwei 

.. Turisten I zwei Humanisten, zv18i G,~istliche, ein Hofbeamter 

und Dichter, ein klassischer Philologe, ein Historiker, ein 

Orientalist. 

Die Anforderungen hinsichtlich der Berufspraxis und Bibliot:haks­

erfahrungen sind gegenüber der ersten Ausschreibung zwar all-· 

gemeiner, entsprechen aber durchaus Charakter und Eigenart 

dieser Institution. 

Der Leiter der c)s·terreichischen Nat.i_onalbibliothek ist Dienst­

vorgesetzter von Leitern von ~~teilungen der österreichischen 

Nationalbibliothek, die wissenschaftlich qualifiziert sind 

und im In- und Ausland als Wissenschafter einen ausgezeichne­

t.en Namen besitzen. 

1m3 den ",orgenannten Gri.inden erscheint mir als Generaldirektor 

der österreichischen Nationalbibliothek eine wissenschaftlich 

anerkannte Persönlichkeit als wünschenswert. 

Ein Vergleich mit vergleichbaren Bibliothek~n oder Insti­

tut.ionen im Ausland übrigens vermag den Nachweis zu liefern, 

daß bedeutende wissenschaftliche Pers5nlichkeiten mit der 

Leitung dieser Einrichtungen betraut sind: So ist der·Ge­

ne~aldirek·tor der Deutschen Bibliothek in Frankfurt, Professor 

Dr. Günther Pflug, Honorarprofessor für Philosophie an. der 

Ruhr'-Universität Bochuffi; der Leiter der Librar~' of Congress, 

Washington D.C., Daniel J. Boorstih, Professor der Geschichte 

und ]\~utor zahlreicher ';·lissenschaftlicher Publikationen; 
der Leiter der Bibliotheque nationale Paris, Etienne Dennery, .... , 
war Professor an der Ecole libre de sCi€nces/politiques. 

ad 3) 

::i8 in der Formulierung der F!.~age ZUr:l .M.usdruck kommende 

Pragestellung, "ob für die Leitung der österreichischen 

Nationalbibliothek nicht genügend qualifizierte Personen 

in österreich in Frage kO!I1Inen" wird von der neu.erlichen 

l-\usschreibung in keiner Weise berührt; sj.e stellt auch keinen 
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Geq€:l'lstand der Vollziehung dar. Eine' Ausschreibung, die 

offen läßt, daß sich auch Ausländer bewerben können, - wie 

dies bei der Ausschreibung von Universi·täts- und Hochschul­

professoren, Direktoren von f'luseen und Sanunlungen, Theatern 

und Opern selbstverst.ändlich .t.st - muß auch ein Ausdruck 

der Offe::1heit, die gerade bei einem kleinen Land, wie österreich, 

das auf internationale Zusammenarbeit in besonderem Maße ange­

wiesen und von besonderer Bedeutung ist, angesehen werden. 

In übrigen sei darauf hinge\viesen, daß es gleichfalls zu 

einer keineswegs ungewöhnlichen 'rraditionder österreichischen 

Nationalbibliothek - wie die Geschichte erweist - gehört, 

',Nonach hervorragende Leute aus dem Ausland für die Leitung 

dieser Institution berufen wlJ.rdeno 

Die Sta·tistik über das Geburtsland und die Herkunft der 

bisherigen Direktoren der österreichischen Nationalbibliothek weist· 

aus, daß zehn Direktoren aus österreich (Wien), fünf "übrige 

österreicher" (heute Italien, Tschechoslowakei, Jugoslawien), , 
fUnf aus Deutschland, vier aus Italien, vier aus den Nieder­

landen, 7.\<lei aus Galizien, einer aus Lothringen, einer aus 

F.landern und einer aus Ungarn kamen. 

I .)" ./ .. ' 
t;! ~ ~/ 
.. !'\. /vI/V .... I C . '.' 
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